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Gemeinsam Wert schaffen für  
Generationen – indem wir das 
Richtige tun 
Die ROVEMA GmbH sowie ihre Tochtergesellschaften 
(nachfolgend gemeinsam als ROVEMA bezeichnet), 
tragen als Premiumanbieter von Verpackungsmaschi-
nen und -anlagen eine besondere Verantwortung ge-
genüber der Gesellschaft, Mitarbeitern und Geschäfts-
partnern.  

Für uns bedeutet Compliance nicht nur, die Gesetze 
einzuhalten, es bedeutet auch, „das Richtige“ zu tun, 
indem wir ethische Grundsätze befolgen, um gute Ent-
scheidungen treffen zu können. Der ROVEMA Code of 
Ethics beschreibt den Maßstab, an dem wir uns mes-
sen lassen und legt die Grundsätze fest, zu deren Ein-
haltung wir und unsere Mitarbeiter sich verpflichten. 
ROVEMA bekennt sich zur Nachhaltigkeit und hat sich 
gegenüber den Vereinten Nationen zur Einhaltung der 
zehn Prinzipien des UN Global Compact verpflichtet. 

Nachhaltiges und verantwortungsbewusstes Handeln, 
Anerkennung der sozialen Verantwortung gegenüber 
dem eigenen Unternehmen, Kunden, Lieferanten, der 
Umwelt und der Gesellschaft erwarten wir auch von un-
seren Geschäftspartnern. 

In diesem Code of Ethics sind die Anforderungen fest-
gelegt, die auf den Grundsätzen des UN Global Com-
pact sowie der allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte der Vereinten Nationen beruhen und deren Ein-
haltung von unseren Kunden, Lieferanten und sonsti-
gen Vertragspartnern Voraussetzung und wesentlicher 
Bestandteil der Zusammenarbeit sind.  

Unsere Geschäftspartner sind zudem aufgefordert, 
diese Grundsätze ihren Vertragspartnern zu vermitteln 
und sich dafür einzusetzen, dass sie diese ebenfalls 
befolgen. 

 

Integrität und Geschäftsführung 
ROVEMA betrachtet Integrität und Verlässlichkeit in 
den Geschäftsbeziehungen aller Beteiligten als we-
sentliche Voraussetzung für nachhaltiges Wirtschaf-
ten. Unsere Geschäftspartner sind aufgefordert die 
nachfolgenden zentralen Grundsätze hinsichtlich 
Integrität und Geschäftsführung zu wahren: 

 

Respekt vor dem Gesetz 
Die Einhaltung aller geltenden Gesetze und Vor-
schriften der jeweils anwendbaren Rechtsordnun-
gen. 
 

Menschenrechte und Arbeitsbedingungen 
ROVEMA duldet keine Menschenrechtsverletzun-
gen. 
Unsere Geschäftspartner verpflichten sich zur Ein-
haltung der nationalen und internationalen Regelun-
gen zum Schutz der Menschenrechte.                        
Kinderarbeit ist untersagt. Zwangsarbeit und jede 
Formn von moderner Sklaverei und Menschenhan-
del sind unzulässig. Unsere Geschäftspartner sind 
aufgefordert, die Beschäftigung von Kindern und jeg-
liche Form von Zwangsarbeit weder im eigenen Be-
trieb noch bei ihren Geschäftspartnern zuzulassen. 

Arbeitsverhältnisse entstehen ausschließlich auf frei-
williger Basis und können unter Einhaltung verein-
barter Fristen beendet werden. Zwangsarbeit und 
jede Form von moderner Sklaverei und Menschen-
handel sind unzulässig. 

Unsere Geschäftspartner schaffen faire und sichere 
Arbeitsplätze. Sie tolerieren keine Diskriminierung 
aufgrund von Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft, 
Nationalität, sozialem Status, politischer Meinung 
oder sexueller Orientierung und fördern Vielfalt. Das 
Arbeitsumfeld ist frei von Belästigung und rechtswid-
rigen Praktiken oder Diskriminierung. Darüber hinaus 
fördern unsere Geschäftspartner eine Kultur, in der 
jeder Beitrag zählt und unterschiedliche Perspekti-
ven geschätzt werden. 
 

Meinungs- und Vereinigungsfreiheit 
Unsere Geschäftspartner setzen sich für den Schutz 
der freien Meinungsäußerung und der Persönlich-
keitsrechte ein und unterstützen das Vereinigungs-
recht sowie das Recht auf Kollektivverhandlungen in 
Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen. 
 

Keine Interessenkonflikte 
Geschäftliche Entscheidungen werden ausschließ-
lich auf Grundlage sachgerechter Erwägungen ge-
troffen. Persönliche Interessen, insbesondere finan-
zieller Art, dürfen keine Rolle spielen. Unsere Ge-
schäftspartner verpflichten sich daher, Interessens-
konflikte zu verhindern. 
 

Keine Bestechung & Korruption, kein Be-
trug 

Unsere Geschäftspartner halten alle anwendbaren 
Anti-Korruptionsgesetze ein. Sie gewährleisten ins-
besondere, dass ihre Mitarbeiter, Subunternehmer 
oder Vertreter keine Vorteile an Mitarbeiter der Ro-
vema anbieten, versprechen oder gewähren, um 
Aufträge oder andere geschäftliche Vorteile zu erlan-
gen.  

 

Fairer Wettbewerb 
Unsere Geschäftspartner halten alle jeweils anwend-
baren wettbewerbsrechtlichen Gesetze ein und ver-
halten sich im Wettbewerb fair. Insbesondere beteili-
gen sie sich nicht an geheimen Absprachen mit Wett-
bewerbern oder an Verhaltensweisen, die den Wett-
bewerb gemäß den geltenden Kartellgesetzen ver-
hindern, verfälschen oder einschränken. Sie miss-
brauchen auch keine eventuelle marktbeherr-
schende Stellung auf unrechtmäßige Weise. 

 

Datenschutz und Informationssicherheit 
Unsere Geschäftspartner müssen die personenbe-
zogenen Daten ihrer Mitarbeitenden, Geschäfts-
partner und Kunden schützen. Sie müssen gewähr-
leisten, dass die Verwendung personenbezogener 
Daten – ebenso wie die Erhebung, Erfassung, Spei-
cherung und Löschung solcher Daten – grundsätz-
lich unter Beachtung der geltenden Gesetze und Vor-
schriften erfolgt. 

Vertrauliche Informationen der Rovema werden nicht 
unbefugt an Dritte weitergegeben und jederzeit, auch 
durch angemessene Maßnahmen im Bereich der In-
formationssicherheit, geschützt.  
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Faire Beschäftigungspraktiken & Vielfalt 

Unsere Geschäftspartner schaffen faire und sichere 
Arbeitsplätze, an denen alle ihr Potential entfalten 
können. Sie tolerieren keine Diskriminierung auf-
grund von Geschlecht, Alter, ethnischer Herkunft, 
Nationalität, sozialem Status, politischer Meinung 
oder sexueller Orientierung. Belästigung, Vergel-
tung, Mobbing oder Respektlosigkeit haben keinen 
Platz in der Kultur unserer Geschäftspartner, in der 
der Beitrag aller zählt. 

Unsere Geschäftspartner respektieren die Rechte ih-
rer Mitarbeitenden unter Beachtung der folgenden 
Grundsätze: 

• Wahrung der Menschenwürde 

• Ablehnung von Kinderarbeit 

• Ablehnung von Zwangsarbeit 

• Menschenwürdige Behandlung, Antidiskri-
minierung und Diversität 

• Gewährleistung von Sicherheit und Ge-
sundheit am Arbeitsplatz 

• Vereinigungsrecht und Recht zu Kollektiv-
verhandlungen 

• Faire Arbeitsbedingungen und Entlohnung 

• Chancengleichheit bei der beruflichen Ent-
wicklung 

 
Sicherheit und Gesundheit am Arbeitsplatz 
Unsere Geschäftspartner bieten ihren Mitarbeiten-
den eine sichere und gesunde Arbeitsumgebung und 
identifizieren regelmäßig mögliche Sicherheitsrisiken 
entsprechend den gesetzlichen Vorschriften. 

Dies bedeutet, Unfälle zu verhindern, indem ein an-
gemessenes Arbeitsschutzmanagement aufgebaut 
wird. Dazu gehören die Ermittlung, Bewertung und 
Reduzierung tatsächlicher und potenzieller Unfall- 
und Gesundheitsrisiken, die Erfassung und Untersu-
chung von Vorfällen, die Schulung und Unterweisung 
der Mitarbeitenden in verständlicher Form, die Be-
reitstellung geeigneter Arbeitsmittel und Schutzaus-
rüstungen sowie angemessene Maßnahmen zur 
Notfallversorgung und -abwehr. 
 

Verantwortung gegenüber der Umwelt und 
den Gemeinden 
Unsere Geschäftspartner haben einen verantwor-
tungsvollen Umgang mit der Umwelt und den natürli-
chen Ressourcen. Sie vermeiden Risiken für Men-
schen und Umwelt, minimieren Umweltauswirkungen 
und nutzen Ressourcen effizient. Ihre Prozesse, Be-
triebsstätten und -mittel entsprechen den geltenden 
gesetzlichen Anforderungen und Standards für Um-
weltschutz. 
 

Sanktionen 

Unsere Geschäftspartner achten auf die Einhaltung 
aller jeweils geltenden Vorschriften für den Import 
und Export von Gütern, Dienstleistungen und Infor-
mationen sowie der anwendbaren Embargos und 
Sanktionen und tragen dazu bei, die Verbreitung von 
Massenvernichtungswaffen und die unkontrollierte 

Weitergabe konventioneller Rüstungsgüter zu ver-
hindern. Gleichzeitig soll sichergestellt werden, dass 
sensible Güter nicht für interne Repressionen, 
schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen oder 
zur Förderung des Terrorismus ins Ausland geliefert 
oder anderweitig bereitgestellt werden. 

 

Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 
Unsere Geschäftspartner befolgen alle Gesetze, die 
Geldwäsche oder die Finanzierung illegaler oder 
rechtswidriger Zwecke verbieten. Sie ergreifen in ih-
ren Unternehmen geeignete Maßnahmen, um Geld-
wäsche und Terrorismusfinanzierung zu unterbin-
den. 
 

Sorgfaltspflichten in der Lieferkette 
ROVEMA bekennt sich zur Einhaltung der geltenden 
gesetzlichen Regelungen zur Beachtung von men-
schenrechts- und umweltbezogenen Sorgfaltspflich-
ten sowohl im eigenen Geschäftsbereich als auch in 
der gesamten Lieferkette. Unsere Geschäftspartner 
müssen diese Sorgfaltspflichten ebenfalls einhalten. 
Sie verpflichten ihre Lieferanten und Unterlieferanten 
vertraglich dazu, diese Sorgfaltspflichten und die im 
Code of Ethics enthaltenen Grundsätze zu befolgen 
und entlang der Lieferkette weiterzugeben. 

Sollte eine Verletzung der menschenrechts- und um-
weltbezogenen Sorgfaltspflichten in der Lieferkette 
durch den Geschäftspartner oder seine Lieferanten 
und Unterlieferanten unmittelbar bevorstehen oder 
bereits eingetreten sein, muss der Geschäftspartner 
unverzüglich geeignete Abhilfemaßnahmen ergrei-
fen, um die Verletzung zu verhindern, zu beenden 
oder deren Ausmaß zu reduzieren. Falls eine sofor-
tige Beendigung der Verletzung nicht möglich ist, hat 
der Geschäftspartner unverzüglich ein Konzept zur 
schnellstmöglichen Beendigung der Verletzung oder 
zur Minimierung der Auswirkungen zu erstellen und 
umzusetzen. Dieses Konzept muss einen konkreten 
Zeitplan enthalten, der die Schritte zur Minimierung 
oder Beendigung der Verletzung beschreibt. Der Ge-
schäftspartner stimmt sein Konzept und den Zeitplan 
mit ROVEMA ab. 

Der Geschäftspartner ist verpflichtet, ROVEMA un-
verzüglich über eingetretene und unmittelbar bevor-
stehende Verletzungen der genannten Sorgfalts-
pflichten sowie über ein etwaiges Konzept zur Been-
digung oder Minimierung solcher Verletzungen zu in-
formieren. Solange die Verletzung der Sorgfalts-
pflichten nicht behoben ist, ist ROVEMA berechtigt, 
die Geschäftsbeziehung mit dem Geschäftspartner 
auszusetzen. Sollte der Geschäftspartner keine Ab-
hilfemaßnahmen ergreifen oder sollten diese nicht 
erfolgreich sein, ist ROVEMA nach Ablauf einer an-
gemessenen Frist berechtigt, vom Vertrag mit dem 
Geschäftspartner zurückzutreten oder - im Falle ei-
nes Dauerschuldverhältnisses oder Werkvertrags - 
diesen außerordentlich fristlos zu kündigen. 

Der Geschäftspartner ist zudem verpflichtet, 
ROVEMA unverzüglich über alle ihm bekannten 
menschenrechts- und umweltbezogenen Risiken zu 
informieren, die für die Lieferung oder Dienstleistung 
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an ROVEMA relevant sind. 

Falls der Geschäftspartner die hierin genannten 
Sorgfaltspflichten und/oder die im Code of Ethics für 
Geschäftspartner der Rovema GmbH aufgeführten 
Grundsätze verletzt und Dritte aufgrund dieser Ver-
letzung Ansprüche gegen Rovema erheben oder ein 
Bußgeld gegen Rovema verhängt wird, ist der Ge-
schäftspartner verpflichtet, Rovema von diesen An-
sprüchen und Bußgeldern freizustellen. 
 

Hinweisgebersystem 

Bei Anhaltspunkten für einen Verstoß gegen Ge-
setze oder die Prinzipien des Code of Ethics, haben 
Sie die Möglichkeit uns über das SpeakUp-Portal, 
unser elektronisches, mehrsprachiges Hinweissys-
tem (auch anonym), zu erreichen: 

https://franzhaniel.speakup.report/rovema  

https://franzhaniel.speakup.report/rovema

